
7. Fortschreibung des Lärmaktionsplans (3. Stufe); Beschluss 

 

Sachverhalt: 

 

Mit Schreiben vom 29.01.2019 hat das Ministerium für Verkehr Baden-Würt-

temberg nochmals daran erinnert, dass alle Kommunen mit mehr als 50 

lärmbetroffenen Personen einen Lärmaktionsplan der 3. Stufe erstellen 

müssen. Danach stellt die Veröffentlichung der aktuellen Lärmkarten im De-

zember 2018 einen Anlass zur Überprüfung bestehender Lärmaktionspläne 

dar. Dies gilt auch dann, wenn die Aufstellung oder die letzte Überprüfung 

eines Lärmaktionsplanes vor weniger als fünf Jahren erfolgte. 

 

Unter Einbeziehung der Öffentlichkeit wurde nach Beschluss vom 

26.09.2019 die Offenlage durchgeführt um zu prüfen, ob sich aus der neuen 

Kartierung relevante Änderungen ergeben haben, die eine Überarbeitung 

des bestehenden Plans erforderlich machen.  

 

Im Rahmen der Offenlage kam es seitens der Bevölkerung und der Träger 

öffentlicher Belange zu keinen relevanten Einwänden bzw. Anregungen. 

Die Bürgerinnen und Bürger hatten zudem in der Sitzung vom 26.09.2019 

die Möglichkeit, Anmerkungen zu den Maßnahmen zu geben. Eine Abwä-

gung der öffentlichen und privaten Belange ist als Anlage beigefügt. 

 

Die wichtigsten Punkte aus dem bereits beschlossenen Entwurf sind die 

Maßnahmen, die in der 3. Stufe des Lärmaktionsplanes zur Umsetzung vor-

gesehen sind: 

1. L 542 Schlossstraße / Ladenburger Straße zwischen Brückenstraße – 

Bergstraße – Tempo 30 Tag / Nacht  

2. L 538 Feudenheimer Straße / Seckenheimer Straße zwischen Ortsein-

fahrt West – Goethestraße und zwischen Neue Schulstraße – Brücken-

straße – Tempo 30 nur nachts (22:00-06:00 Uhr) 

3. K 4137 Wallstadter Straße zwischen Feudenheimer Straße – Lindenfel-

ser Straße – Tempo 30 nur nachts (22:00-06:00 Uhr) 

 



Beschlussvorschlag: 

 

1. Dem Lärmaktionsplan der 3. Stufe wird zugestimmt. Die Verwaltung 

wird beauftragt, diesen entsprechend umzusetzen bzw. die zustän-

dige Straßenverkehrsbehörde um Ausführung zu bitten. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt das Inkrafttreten des Lärmaktions-

plans ortsüblich öffentlich bekannt zu machen. 

 

Schn 

 

 

Ilvesheim, 22.01.2020 

 

 

 

Günter Tschitschke 

1. Stellv. Bürgermeister 


